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 (0 22 62) 9025 
   

- Bezug Bearbeitung Durchwahl Datum 

  Putz Michaela 29236 08.10.2025 
 
Betrifft 

Nepomucky Ulrike, KG Stockerau, Parz. Nr. 81/1 
Prüfung Voraussetzung Naturdenkmal „Platane“ 
 
 
Sehr geehrte Frau Nepomucky! 
 
Bei der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg ist ein Verfahren anhängig, bei welchem von 
Amts wegen zu prüfen ist, ob für die im Betreff angeführte Platane aus heutiger Sicht die 
Voraussetzungen für die Erklärung zum Naturdenkmal vorliegen.  
 
Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wurde ein Gutachten eines naturschutzfachlichen 
Amtssachverständigen eingeholt, welches auszugsweise wie folgt lautet: 
„… Die Platane auf Gst.nr. 81/1, KG Stockerau, stellt aufgrund ihres Allgemeinzustands 
sowie diverser Vorschädigungen eine Gefährdung für Personen u. Sachen dar (vgl. 

Stellungnahme des FG Forstwesen vom 19.1.2024). Der Baum lässt überdies angesichts 
bisheriger mangelnder Pflege- u. Sicherungsmaßnahmen sowie diverser Vorschäden 
einen erhöhten Pflege-, Erhaltungs- u. Sanierungsbedarf erwarten. Die Erklärung zum 
Naturdenkmal kann aus fachlicher Sicht widerrufen werden.“  
 
Das Ergebnis der Beweisaufnahme (Gutachten des naturschutzfachlichen 
Amtssachverständigen) wird Ihnen hiermit zur Kenntnis gebracht. 
Aufgrund der geltenden Sach- und Rechtslage handelt es sich somit bei der 
gegenständlichen Platane nicht (mehr) um ein Naturdenkmal. Ein bescheidmäßiger 
Widerruf ist aus rechtlicher Sicht nicht erforderlich. 
 
Weitere naturschutzbehördlich relevante Maßnahmen nach dem § 12 NÖ 
Naturschutzgesetz 2000 sind nicht zu setzen und wird Ihnen dies zur Kenntnis gebracht. 
 
Ergeht an: 
3. Abteilung Naturschutz 
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                                     ------------------------------------------------ 
1. Stadtgemeinde Stockerau, z.H. der Bürgermeisterin, Rathausplatz 1, 2000 Stockerau 
2. NÖ Umweltanwaltschaft, z.H. Herrn Dipl.-Ing. Anibas, Wiener Straße 54, 3109 St. 

Pölten 
 

 

Für den Bezirkshauptmann 

Mag. H e i d e r 
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